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RS OGH 1957/11/20 3Ob514/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1957

Norm

JGG 1961 §22

JN §3

Rechtssatz

Das LGZ Wien ist nicht befugt, einen Rekurs gegen einen Beschluß in einer beim Bezirksgericht Liesing anhängigen

Pflegschaftssache wegen Vorliegens eines Erziehungsnotstandes dem Jugendgerichtshof zu überweisen.
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